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EDITORIAL 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
Die österreichische EU-
Präsidentschaft geht in die zweite 
Halbzeit. Zeit für eine kleine Zwi-
schenbilanz. Klar ist, dass sich an 
den fundamentalen Konstruktionsfeh-
lern der EU-Wirtschaftspolitik nichts 
geändert hat. Darüber kann auch der 
Silberstreifen am konjunkturellen 
Horizont nicht hinwegtäuschen. Eine 
hochkarätig besetzte Konferenz hat 
unlängst in Wien Vorschläge für ei-
nen wirtschaftspolitischen Kurswech-
sel gemacht. Lesen sie dazu die 
Titelgeschichte. Eine weitere Zwi-
schenbilanz der österreichischen 
Präsidentschaft zieht Melitta A-
schauer im Kommentar. Weitere 
Themen sind die Einigung im Bud-
getstreit 2007-2013, Wahrheiten und 
Mythen rund ums „Gruselthema“ 
demographische Herausforderung, 
sowie ein Erfolg der AK Tirol vor dem 
EuGH. Sie sehen, Arbeiternehmer-
vertretung lohnt sich. Auch in Brüs-
sel.  Ihr Redaktionsteam♦ 

Zum Auftakt: Jeremy Rifkin wirbt 
für den European Dream 
Den ersten Höhepunkt der Veranstal-
tung bildete ein Vortrag von US-
Bestsellerautor Jeremy Rifkin. Rifkin 
stellte dem aus seiner Sicht nicht 
zukunftsfähigen US-amerikanischen 
Gesellschaftsmodell, das zu einseitig 
auf individuelle Autonomie setze, das 
europäische Modell einer auf Solida-
rität und sozialer Inklusion sowie 
politischer Kooperation beruhenden 
Gesellschaftsordnung gegenüber. In 
der Kombination einer solchen Politik 
mit den Prinzipien von Marktwirt-
schaft und unternehmerischer Initiati-
ve liegt für Rifkin die Vorbildwirkung 
des europäischen Modells. Im euro-
päischen Einigungsprozess und der 
damit einhergehenden kooperativen 
Gestaltung der zwischenstaatlichen 
Beziehungen sieht der US-Vordenker 
ein Zukunftsmodell für die Formie-
rung staatlicher Strukturen jenseits 
des der Globalisierung zunehmend 
unangemessenen nationalstaatlichen 
Rahmens. Diese Einschätzung der 
europäischen Politik von einem Gast 
aus dem neoliberalen Musterland 
USA zu hören, sollte den Verfechte-
rInnen von Deregulierung und Priva-
tisierung in der EU zu denken geben. 
Sie unterstrich zudem, dass es den 

Organisatoren und TeilnehmerInnen 
der Veranstaltung trotz der im Laufe 
der Konferenz zu Recht geäußerten 
Kritik am derzeitigen Zustand der EU 
um eine konstruktive Auseinander-
setzung mit Europa ging. 

INHALT: 
Coverstory: Wiener Deklarati-
on für andere EU-Wirtschafts-
politik    1 
Kommentar: Österreichische 
EU Präsidentschaft   3 
Dienstleistungsrichtlinie-  
Zielsprint in Sicht?  4 
Demographische Herausforde-
rung: Wahres und Falsches 6 
EU-Budget 2007-13: Einigung 
zwischen Rat und Parlament 8 
Neue Lenk- und Ruhezeiten für 
LKW- und Buslenker  9 
Neues vom EuGH            10 
Fall „Viking“ vor EuGH          11 
Globalisierung und Jobs       12 
AK Publikationen                   13 
AK Veranstaltungen               14 

„WIENER DEKLARATION“ FORDERT WACH-
STUMS- UND BESCHÄFTGUNGSORIENTIERTE EU-
WIRTSCHAFTSPOLITIK 

Im Vorfeld des Treffens der EU-Finanzminister (Informeller ECOFIN) am 
7./8.April in Wien fand unter dem Titel „Alternativer ECOFIN“ von 4.-6. 
April im Wiener Rathaus eine dreitägige Konferenz zur europäischen 
Wirtschaftspolitik statt. Auf Initiative von ATTAC Österreich, AK Wien, 
ÖGB, Stadt Wien ua diskutierten über 50 namhafte Fachleute aus dem 
In- und Ausland über Chancen und Möglichkeiten einer auf nachhaltiges 
Wachstum, Beschäftigung und soziale Inklusion ausgerichteten euro-
päischen Wirtschaftspolitik. Den Abschluss bildete die Verabschiedung 
der Wiener Deklaration mit zahlreichen Vorschlägen und Forderungen 
für eine andere Wirtschaftspolitik in Europa.  

Von Werner Raza, AK Wien (werner.raza@akwien.at) 

Die Diagnose: verfehlte EU-
Wirtschaftspolitik 
Europa befindet sich unzweifelhaft in 
einer Krise. Diese Krise ist nach dem 
Scheitern der Verfassungsreferenden 
in Frankreich und den Niederlanden 
aber nicht nur politischer, sondern 
vor allem auch ökonomischer Natur. 
Aufgrund der in den letzten Jahren 
praktizierten Wirtschaftspolitik in der 
EU kam es zu einer Stagnation der 
Binnennachfrage und infolgedessen 
von Wachstum und Beschäftigung. 
Die Vermögens- und Einkommens-
verteilung wurde zunehmend unglei-
cher. Europa erlebt neue Formen der 
Prekarisierung und sozialen Polari-
sierung und entfernt sich immer wei-
ter von ökologischer Nachhaltigkeit. 
Die offiziell erklärten Ziele europäi-
scher Politik (Lissabon-Agenda) sind 
verfehlt worden. Daraus ziehen die 
für die Wirtschaftspolitik maßgebli-
chen EU-Institutionen (EU-
Kommission, EZB, Rat der Finanz- 
und Wirtschaftsminister) sowie die 
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meisten nationalen Regierungen 
jedoch nicht die nahe liegenden Leh-
ren. Es wird weiter an einer restrikti-
ven makroökonomischen Politik fest-
gehalten, die allein in Deregulierung 
und Liberalisierung, der Flexibilisie-
rung der Arbeitsmärkte sowie dem 
Abbau der sozialen Sicherungssy-
steme ihr Heil sucht.  
Dass diese Politik verfehlt ist, dar-
über bestand unter den Teilnehme-
rInnen des alternativen ECOFIN kein 
Zweifel. Ebenso einig war man sich, 
dass es zu dieser Politik ökonomisch 
sinnvolle und politisch machbare 
Alternativen gibt. Die Eckpunkte ei-
ner alternativen wirtschaftspolitischen 
Konzeption wurden im Einleitungsre-
ferat von Prof. Jörg Huffschmid (Uni-
versität Bremen und Euromemo-
Gruppe) folgendermaßen umschrie-
ben: 
1. eine gesamtwirtschaftliche Sti-

mulierung existenzsichernder 
Beschäftigung für alle durch eu-
ropaweit koordinierte öffentliche 
Investitions- und Beschäfti-
gungsprogramme, Stabilisierung 
und Ausbau der öffentlichen 
Dienstleistungen und schrittwei-
se Verkürzung der Arbeitszeit; 

2. die Einführung gemeinsamer 
Regeln für die Konkurrenz durch 
Mindeststandards und schrittwei-
se Konvergenz nach oben zur 
Verhinderung ruinöser Steuer-
konkurrenz sowie Lohn- und So-
zialdumping und Zerstörung der 
natürlichen Umwelt; 

3. eine aktivere Sozial-, Regional- 
und Strukturpolitik zur Förderung 
des sozialen und wirtschaftlichen 
Ausgleichs in Europa. 

 
In der Eröffnungsdiskussion wurden 
von den ReferentInnen Engelbert 
Stockhammer (WU Wien), Marica 
Frangakis (Nicos Poulantzas Institut, 
Athen), Birgit Mahnkopf (FH Berlin) 
und Jožé Mencinger (Univ. Ljubljana) 
die zentralen Konstruktionsfehler der 
europäischen Wirtschaftspolitik be-
nannt und einer fundierten Kritik un-
terzogen. Diese bestehen zum Er-

sten im falschen Glauben, dass allein 
durch Strukturreformen auf den Gü-
ter- und Arbeitsmärkten zusätzliches 
Wachstum und Beschäftigung ge-
schaffen werden können. Zum Zwei-
ten im klar widerlegbaren Mythos, 
dass durch die Flexibilisierung der 
Arbeitsmärkte und Lohnzurückhal-
tung die Beschäftigung gesteigert 
werden könnte. Zum Dritten in der 
einseitigen Ausrichtung der europäi-
schen Geldpolitik auf Preisstabilität, 
und in der äußerst restriktiven Wir-
kung der budgetären Vorgaben des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts. 
Eine grundlegende Reform von eu-
ropäischer Geld- und Budgetpolitik 
stellt nach übereinstimmender Auf-
fassung auch die Grundvorausset-
zung für eine wachstumsorientierte 
Politik dar. Viertens widersprach 
Birgit Mahnkopf der Auffassung dass 
ein Abbau der sozialen Sicherungs-
systeme für den Erhalt der Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft notwendig wäre. Und 
schließlich warnte fünftens Jožé 
Mencinger vor den negativen be-
schäftigungs- und verteilungspoliti-
schen Wirkungen einer forcierten 
Politik der Außenöffnung und der 
Investitionsanwerbung, wie sie von 
den Neuen EU-Mitgliedsländern be-
trieben wird. 

Wiener Deklaration: Vorschläge 
für andere EU-Wirtschaftspolitik 
In den rund einem Dutzend 
Workshops und Podiumsdiskussio-
nen der beiden Konferenztage wur-
den eine breite Palette von aktuellen 
Themen der EU-Wirtschaftspolitik 
ausführlich analysiert und Vorschläge 
für eine progressive Politik erarbeitet. 
Die Konferenz kulminierte in der von 
den Organisatoren getragenen Wie-
ner Deklaration, in welcher zu den 
fünf Themenkomplexen (i) existenz-
sichernde Vollbeschäftigung, (ii) so-
ziale Sicherheit, (iii) soziale Gerech-
tigkeit und regionale Kohäsion, (iv) 
ökologische Nachhaltigkeit und (v) 
aktive Gestaltung der Globalisierung 
zahlreiche Vorschläge für eine ande-

re europäische Wirtschaftspolitik 
gemacht wurden. Diese Deklaration 
ist wichtiger Beleg für zweierlei: Er-
stens, dass es nicht an wissenschaft-
lich fundierten Vorschlägen und 
Maßnahmen mangelt, die ein ande-
res, soziales Europa vom Traum ein 
Stück weit Richtung Verwirklichung 
vorantreiben wollen. Zweitens, dass 
diese alternative Konzeption euro-
päischer Wirtschaftspolitik mittlerwei-
le von einer kritischen Masse von 
Organisationen aus dem gewerk-
schaftlichen Bereich, der Zivilgesell-
schaft und der Wissenschaft unter-
stützt wird.  

Finanzminister verweigern Dialog 
Bezeichnend war dann freilich die 
Reaktion der offiziellen Politik. Der 
Gastgeber des am 7./8.April in Wien 
stattfindenden Treffens der EU-
Finanzminister (Informeller ECOFIN), 
Karl-Heinz Grasser, fand leider keine 
Zeit, die Wiener Deklaration entge-
genzunehmen, geschweige denn 
sich zu einem Meinungsaustausch 
mit den ProtagonistInnen zu treffen. 
Stattdessen zogen er und seine Kol-
legen es vor, sich von den Vorsitzen-
den der Konzerne Nestlé, Volkswa-
gen und Telefónica zu den Heraus-
forderungen der Globalisierung bera-
ten zu lassen. Die Reaktion der Teil-
nehmerInnen des alternativen ECO-
FIN darauf: Sie zogen zur Hofburg 
und nagelten die Wiener Deklaration 
– natürlich symbolisch - den für den 
nächsten Tag angesagten Finanzmi-
nistern an das Eingangstor zum Kon-
ferenzsaal. Die zahlreichen und vor-
nehmlich aus Italien und Spanien 
kommenden TouristInnen verfolgten 
den bunten Demonstrationszug 
durch die Wiener Innenstadt dafür 
umso aufmerksamer. Unerwartet 
stellte sich auf diese Weise für kurze 
Momente so etwas wie europäische 
Öffentlichkeit her. ♦ 
 
Download der Konferenzbeiträge und 
der Wiener Deklaration unter: 
www.alternativer-ecofin.org
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+++Kommentar+++ 
STEIRERHUT UND LIPIZZANER: KEIN KLISCHEE AUSGELASSEN, ABER DIE 
BRENNENDEN PROBLEME NICHT ANGEFASST 
Zwischenbilanz der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft  

Die Halbzeit der österreichischen Präsidentschaft ist vorbei. In den zentralen Fragen der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit, der Sicherung des Sozialmodells Europa und in der Verfassungsdiskussion hat die österrei-
chische EU-Ratspräsidentschaft keine Spuren hinterlassen. Stattdessen gefällt sie sich in der Zurschaustel-
lung von Österreich-Klischees und Tourismusattraktionen. 

Von Melitta Aschauer, AK Wien (melitta.aschauer@akwien.at) 
 
Trotz Steirerhut... 
Die Wettbewerbsminister stülpten 
sich bei ihrem informellen Treffen in 
Graz Steirerhüte über und lauschten 
österreichischer Volksmusik. Letztere 
war ja aufgrund der schon akkordier-
ten Ausnahme für die audio-visuellen 
Dienstleistungen kein Thema im 
Zusammenhang mit der Dienstlei-
stungsrichtlinie. Dass zumindest der 
Kompromiss des Europäischen Par-
laments nicht mehr in Frage gestellt 
wurde, kann aber auch über die Defi-
zite, die geblieben sind, nicht hinweg-
täuschen. Die Qualität der Richtlinie 
hat sich nicht wesentlich verbessert 
und so werden die Anwälte, dieses 
Werk mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge sehen. Einer-
seits sind sie von der Richtlinie nicht 
– wie sie wollten – ausgenommen, 
aber andererseits werden sie auf-
grund der vielen Unklarheiten fette 
Aufträge bekommen. Dass Abgeord-
nete zum Europäischen Parlament in 
die folkloristischen und diskutiven 
Darbietungen eingebunden waren, 
sei an dieser Stelle ausdrücklich 
begrüßt.  

...Haubenkulinarik... 
Mit einer Kopfbedeckung anderer Art, 
nämlich mit mehreren Hauben aus 
dem Feinkostladen Europas wurden 
die GipfelteilnehmerInnen beim Früh-
jahrsgipfel bekocht. Dass dabei ein 
Koch engagiert wurde, mit dem seine 
ArbeitnehmerInnen nicht so glücklich 

sind, ist uns nicht verborgen geblie-
ben. Die Ergebnisse des Gipfels als 
Neuigkeiten zu verkaufen wurde zu 
Recht von einem EU-Diplomaten als 
dreist bezeichnet. Die Präsident-
schaft freut sich über Ziele, die zum 
Teil längst schon beschlossen sind. 
Die Lissabon-Strategie beinhaltet 
schon seit Jahren die Zielvorgabe für 
die Senkung des Anteils der Schul-
abbrecher. Seit Jahren lautet eine 
der beschäftigungs-politischen Leitli-
nien der EU, jedem Jugendlichen 
binnen sechs Monaten nach Eintritt 
einer Arbeitslosigkeit ein entspre-
chendes Angebot zu machen. Die 
Festlegungen für den Einsatz von 
erneuerbaren Energien wurden sogar 
vom zuständigen Kommissar als 
nicht sehr ehrgeizig betrachtet.  

...und Lippizaner... 
Für die Elite der FinanzministerInnen 
waren die Eliteschimmel der spani-
schen Hofreitschule angetreten. Lei-
der haben die phantasievollen Ver-
renkungen der Pferde die Minister 
nicht dazu animiert, sich so dringen-
de Themen wie des Steuerwettbe-
werbs innerhalb der EU anzuneh-
men. Mit der Einigung zwischen Rat 
und Parlament dürfte das Gerangel 
um das EU-Budget jetzt zu einem 
Ende kommen. An der unfairen Auf-
teilung der Mittel für Europa und zu 
wenig Geld für Wachstum und Be-
schäftigung hat diese Einigung aller-
dings nichts geändert. Da blieb dem 

Verkehrskommissar nichts anderes 
übrig, als dem Gastgeber des infor-
mellen Treffens mitzuteilen, dass die 
Mittel für die transeuropäischen Net-
ze (TEN) erheblich weniger sein 
werden als erwartet. Zusätzliche 
Euro beziehungsweise Franken gibt 
es dafür von der Schweiz, deren 
Beitrag für die Beteilung am Binnen-
markt der erweiterten Union jetzt 
endlich fixiert wurde.  

...keine österreichische Hand-
schrift erkennbar 
Die Halbzeit der österreichischen 
Präsidentschaft ist vorbei und wichti-
ge Themen sind noch nicht am Tisch. 
Mancherorts hört man schon leises 
Murren, wie vom finnischen Ex-
Europaminister. Er meinte „Wir brau-
chen jetzt dringend Entscheidungen“ 
und „Kleine Staaten können als 
Ratspräsidenten viel bewirken, wenn 
sie das wollen“. Und das muss auch 
gelingen, damit die Kluft zwischen 
den Erwartungen der europäischen 
BürgerInnen und den unerfüllte Ver-
sprechungen der europäischen Poli-
tikerInnen nicht noch größer wird. Die 
Austriaca aus den Bereichen Kulina-
rik und Folklore sind gut angekom-
men, die österreichische Präsident-
schaft sollte ihre Handschrift darüber 
hinaus auch in Zukunftsfragen der 
EU hinterlassen. ♦ 
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ZIELSPRINT BEI DER DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE? 

Seit am 4. April die EU Kommission ihren neuen Vorschlag zur Dienstleistungsrichtlinie vorgelegt hat, schei-
nen bei dem Thema alle Ampeln auf Grün geschalten, zumindest wenn es nach den Vorstellungen der öster-
reichischen Ratspräsidentschaft geht. „Das Paket zur Dienstleistungsrichtlinie wird nicht mehr aufge-
schnürt“, hielt der zuständige Minister Martin Bartenstein auf der Abschlusspressekonferenz des informellen 
Wettbewerbsrates in Graz dazu fest. Einige Wettbewerbsminister, vor allem aus den neuen Mitgliedstaaten 
äußern zwar nach wie vor Kritik am ausgehandelten Kompromiss. Viel Zeit bleibt jedoch nicht mehr, da das 
von der österreichischen Präsidentschaft ins Auge gefasste Zieldatum für die Beschlussfassung im Rat (so-
genannter Gemeinsamer Standpunkt) bereits der 29. Mai ist. Ob überhaupt noch Raum für Verhandlungen 
über die etwa von der Arbeiterkammer (AK) an der Dienstleistungsrichtlinie angeführten Kritikpunkte ist, 
scheint auf Ratsebene äußerst fraglich. Setzt die österreichische Ratspräsidentschaft – wie in den vergange-
nen vier Monaten – keine diesbezüglichen Initiativen, bleibt als letzte Hoffnung, dass das Europäische Parla-
ment in zweiter Lesung weitere Verbesserungen beschließt. 

Von Alice Wagner, AK Wien (alice.wagner@akwien.at) 
 
Der neue Kommissionsvorschlag 
Am 4. April hat die EU Kommission 
einen geänderten Vorschlag zur 
Dienstleistungsrichtlinie beschlossen. 
Dieser wurde am informellen Treffen 
der Wettbewerbsminister in Graz 
(21./22. April) vom zuständigen Bin-
nenmarktkommissar Charlie 
McCreevy auch offiziell den Wettbe-
werbsministern der 25 Mitgliedstaa-
ten präsentiert, welche demnächst 
auf Grundlage dieses neuen Vor-
schlags über die Dienstleistungsricht-
linie abstimmen sollen.  
 
Auf den ersten Blick bleibt der Kom-
missionsvorschlag inhaltlich sehr 
nahe beim Parlamentskompromiss 
vom 16. Februar (vgl EU_Infobrief Nr 
1, Februar 2006). Die im Vorfeld 
getätigte Ankündigung einige Ver-
besserungen des Parlaments wieder 
zurückzunehmen, etwa bei Leiharbeit 
oder privaten Sicherheitsdiensten, 
hat die Kommission nicht wahrge-
macht. Bei genauerer Durchsicht 
ergeben sich jedoch einige Ver-
schlechterungen gegenüber dem 
Parlamentsvotum. Dabei handelt es 
sich um Punkte, die in der öffentli-
chen Diskussion zwar oft nur als 
„Änderungen im Detail“ abgetan wer-
den, die im Ergebnis jedoch ein-
schneidende Auswirkungen zur Fol-
ge haben können. Hinzu kommt, 
dass auch die Kommission nicht auf 
die grundsätzlichen Kritikpunkte ein-
gegangen ist, die etwa von der AK 
nach dem Parlamentsvotum geäu-
ßert wurden. 

Wesentliche Inhalte des Kommis-
sionsvorschlags 
Vom Anwendungsbereich der Dienst-
leistungsrichtlinie sind nun insbeson-
dere das Arbeitsrecht, Strafrecht, 
Dienstleistungen von Leiharbeitsfir-
men, Sicherheitsdienste, Gesund-
heitsdienstleistungen, Glücksspiel, 
Verkehrsdienstleistungen und audio-
visuelle Dienste ausgenommen. Als 
Grundprinzip für den freien Dienstlei-
stungsverkehr wurde im Wesentli-
chen der Parlamentskompromiss 
übernommen. Gestrichen wurde also 
das pauschale Herkunftslandprinzip, 
eine ausdrückliche Regelung, wel-
ches Recht zur Anwendung kommen 
soll, findet sich in der Richtlinie nicht 
mehr. Im Ergebnis bleibt es daher in 
den meisten Fällen beim Bestim-
mungslandrecht. Die Mitgliedstaaten 
dürfen Dienstleistungserbringern aus 
anderen Mitgliedstaaten jedoch be-
stimmte Beschränkungen überhaupt 
nicht auferlegen, andere Beschrän-
kungen nur dann, wenn sie nicht-
diskriminierend, notwendig und ver-
hältnismäßig sind. Beschränkungen 
– und dies ist eine wesentliche Ver-
schlechterung zur derzeitigen EuGH-
Rechtssprechung – werden jedoch 
nur aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung, Sicherheit, Gesundheit 
sowie aus Umweltschutzgründen 
zugelassen und NICHT etwa aus 
Gründen des Arbeitnehmerschutzes, 
der Sozialpolitik und des Verbrau-
cherschutzes. Dies bedeutet eine 
immense Einschränkung für die Mög-
lichkeit nationaler Politikgestaltung, 

denn nationale Vorschriften zur Re-
gulierung im Dienstleistungsbereich 
sollen in Zukunft nur mehr erlaubt 
sein, wenn sie aus den genannten 
vier Gründen erlassen wurden, ande-
re Gründe wie etwa Verbraucher-
schutz oder Sozialpolitik sollen nicht 
mehr akzeptiert werden. 

Verschlechterungen gegenüber 
dem Parlamentskompromiss 
Zusätzlich gibt es gegenüber dem 
Parlamentskompromiss noch einige 
Verschlechterungen. Durch eine 
Umformulierung scheint nicht mehr 
vollkommen gesichert, dass das 
gesamte kollektive Arbeitsrecht, vor 
allem auch das Recht zur Betriebs-
ratsgründung, von der Dienstlei-
stungsrichtlinie unberührt bleibt. Bei 
den sozialen Diensten sind ausdrück-
lich nur der soziale Wohnbau, Kin-
derbetreuung und die Unterstützung 
bedürftiger Familien und Personen 
ausgenommen und auch diese nur 
dann, wenn soziale Bedürftigkeit 
vorliegt. Sowohl die Altenpflege, als 
auch die Leistungen der Daseinsvor-
sorge, also Wasser, Energie oder der 
Abfallbereich, sollen jetzt doch wie-
der der Richtlinie unterliegen. Nach 
wie vor besteht also die Gefahr, dass 
in sensiblen Bereichen, wie der Was-
serversorgung durch die Dienstlei-
stungsrichtlinie ein Ausschreibungs-
zwang festgeschrieben wird. Im Be-
reich der Niederlassungsfreiheit hat 
die Kommission die „Vorabkontrolle“ 
nationalen Rechts durch die Kom-
mission und die anderen Mitglied-
staaten wieder verankert. Auch diese 
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Bestimmung war zuvor vom Europäi-
schen Parlament gestrichen worden. 

Weiterhin offene AK-Forderungen 
Neben diesen von der Kommission 
im Vergleich zum Parlamentskom-
promiss verankerten Verschlechte-
rungen bleiben ganz grundsätzliche 
Forderungen der AK weiterhin offen. 
Etwa hatte die AK gefordert, dass 
eine europaweite Regelung über den 
Einsatz von entsendeten Arbeitskräf-
ten aus Nicht-EU-Staaten sowie über 
deren Kontrolle geschaffen wird Da-
mit soll verunmöglicht werden, Ar-
beitsverhältnisse mit Arbeitskräften 
aus Drittstaaten nur für die Entsen-
dung in einen anderen Staat zu be-
gründen. 
 
Außerdem wurde immer wieder ge-
fordert, dass nationale Kontroll- und 
Sanktionsbefugnisse nicht nur beizu-
behalten sind, sondern auch eine 
tatsächliche Durchsetzung nationalen 
Rechts durch ausländische Behörden 
gesichert sein muss. Hiefür bedarf es 
eines europaweiten Mechanismus 
über die grenzüberschreitende Zu-
stellung und Vollstreckung von Ver-
waltungsentscheidungen sowie eine 
praxisgerechte Umsetzung dieser 
Regelung. Auch bei diesen Forde-
rungen hat die österreichischen Prä-
sidentschaft nach wie vor keinerlei 
Initiativen gesetzt. 

Wie geht es weiter? 
Zwar haben Minister Bartenstein und 
Kommissar McCreevy auf der Ab-
schlusspressekonferenz in Graz 
breite Unterstützung aller Staaten für 
den neuen Kommissionsvorschlag 
demonstriert; Jedoch scheinen einige 

– auf der Pressekonferenz nicht ver-
tretene – Mitgliedstaaten diese Mei-
nung nicht ganz zu teilen. So üben 
sämtliche neue Mitgliedstaaten mit 
Ausnahme von Zypern und Malta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kritik am straffen Zeitplan und auch 
daran, dass nur mehr über „Details“ 
verhandelt werden soll. Auch einige 
alte Mitgliedstaaten haben noch nicht 
einmal ihren internen Konsultations-
prozess abgeschlossen und haben 

daher bereits Zweifel an der von der 
österreichischen Präsidentschaft 
vorgelegten Vorgehensweise geäu-
ßert. Auf jeden Fall wurde in Graz ein 
Verhandlungsmandat für den Aus-
schuss der ständigen Vertreter ver-
einbart, der bereits in der Woche ab 
2. Mai in Zusammenarbeit mit der 
zuständigen Ratsarbeitsgruppe, die 
Verhandlungen über die „technischen 
Details“ aufnehmen soll.  
 
Während im Wettbewerbsrat noch 
heftig über die Dienstleistungsrichtli-
nie diskutiert wird, wendet sich die 
EU Kommission schon wieder neuen 
Vorhaben zu. Auf einer neu einge-
richteten Internet-Seite 
(http://europa.eu.int/comm/internal_m
arket/strategy/index_de.htm) wurde 
von der Generaldirektion Binnen-
markt eine offene Befragung zur 
Zukunft der Binnenmarktpolitik ge-
startet. Bis 15. Juni wird hier aufgeru-
fen, der Kommission „zu helfen, un-
sere Binnenmarktpolitik so weiterzu-
entwickeln, dass Europa für Sie zum 
arbeiten, leben und investieren noch 
attraktiver wird“. Trotz der Ankündi-
gung, dass alle, die vom Binnen-
markt betroffen sind, also Bürger, 
Unternehmen, Verbände, öffentliche 
Verwaltung, Wissenschaft oder 
Think-Tanks zur Teilnahme an der 
Befragung aufgerufen sind, scheinen 
die vorgegebenen Fragen, vor allem 
an eine dieser Zielgruppen adres-
siert, etwa Frage 5: „Bietet der Bin-
nenmarkt Ihrer Erfahrung nach ge-
nügend Chancen für die Unterneh-
men? Warum (nicht)? Wo sehen Sie 
Hemmnisse?“ ♦ 
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Aktuelle Pressestimmen zur 
Dienstleistungsrichtlinie 

 
„Die Mitgliedstaaten haben diesem 
Kommissionsvorschlag breite Unter-
stützung entgegen gebracht, und 
ebenso dem Interesse der österreichi-
schen Präsidentschaft, noch bis zum 
Sommer dieses Jahres zu einem 
Abschluss zu kommen“, Bundesmini-
ster Martin Bartenstein, bei der Ab-
schlußpressekonferenz nach dem 
informellen Wettbewerbsrat in Graz.  
 
"Alle neuen Mitgliedsstaaten, Großbri-
tannien, Schweden, Finnland, Italien 
und Luxemburg setzen sich für signifi-
kante Änderungen ein", Martin Tlapa, 
tschechischer Staatssekretär, beim 
informellen Wettbewerbsrat in Graz. 
 
"Jetzt hat die Richtlinie Rückenwind, 
wenn wir den nicht ausnützten um an 
unser Ziel zu kommen, werden noch 
unsere Kinder und Kindeskinder an 
der Dienstleistungsrichtlinie herumfei-
len", Binnenmarktkommissar Charlie 
McCreevy, bei der Abschlußpresse-
konferenz nach dem informellen Wett-
bewerbsrat in Graz.  
 
"Die Details müssen solide ausgear-
beitet werden", Michael Glos, deut-
scher Wirtschaftsminister, beim infor-
mellen Wettbewerbsrat in Graz. 
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HERAUSFORDERUNG „DEMOGRAPHIE“: WAHRES UND FALSCHES 

Mit der Lissabon-Strategie ist die demographische Entwicklung auch zu einem europäischen Thema gewor-
den. Dabei wird die Demographie primär als Drohkulisse zur behaupteten Unfinanzierbarkeit der Rentenin-
strumentalisiert. Ein nüchterner Blick auf die Fakten zeigt allerdings, dass die Alterung der Gesellschaft 
durchaus bewältigbar ist. 

Von Josef Wöss (josef.woess@akwien.at) und Norbert Templ (norbert.templ@akwien.at) 
 
Tatsache ist, dass die Bevölkerung in 
den westlichen Industriegesellschaf-
tenälter wird. Wir haben es hier mit 
einem globalen Trend zu tun, der 
unumkehrbar und angesichts des 
globalen Bevölkerungsdrucks auf die 
Ressourcen letztlich auch wün-
schenswert ist. Es besteht allerdings 
kein Anlass zu jenem „Demographie-
Pessimismus“, der die Diskussion auf 
EU-Ebene seit Jahren prägt. Auch 
muss vor einer übertriebenen „Pro-
gnose-Gläubigkeit“ gewarnt werden: 
Selbst wenn die gesellschaftliche 
Alterung ein unbestreitbares Faktum 
ist, zeigt ein Blick auf die laufenden 
Prognoserevisionen in den letzten 
Jahren, dass das Ausmaß der tat-
sächlich zu erwartenden Verschie-
bungen in hohem Grad ungewiss ist.  

Was sagt die EU-Kommission? 
„In den nächsten 20 Jahren wird die 
Zahl der jungen Europäer sich um 20 
% verringern. Jeder Dritte von uns 
wird über 60 Jahre alt sein und jeder 
zehnte über 80 Jahre. Wird das eu-
ropäische Sozialmodell vor diesem 
dramatischen Hintergrund in der 
Lage sein, ein starkes Wachstum, 
Steuereinnahmen und die Sozial-
schutzsysteme aufrecht zu erhalten“ 
(Vladimir Spidla, EU-Kommissar für 
Beschäftigung, Soziales und Chan-
cengleichheit, September 2005). In 
Zahlen ausgedrückt: Laut Grünbuch 
der Kommission zum demographi-
schen Wandel (2005) wird die EU-
Bevölkerung bis 2025 noch leicht von 
derzeit 458 auf 469,5 Mio Einwohner 
anwachsen und dann stagnieren 
(2030: 468,7 Mio). Besorgnis erregt 
dabei der Rückgang der „Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter“ (15 – 
64 Jahre): zwischen 2005 und 2030 
soll diese Gruppe um 20,8 Mio zu-
rückgehen, während die Gruppe die 
PensionistenInnen ansteigt.  

Die Auswirkungen der Bevölke-
rungsalterung wurden auch im dies-
jährigen Frühjahrsbericht der Kom-
misison mehrmals thematisiert. Da-
bei wird abermals ein erhebliches 
Bedrohungspotential an die Wand 
gemalt. Die Zahl der Arbeitskräfte 
würde demnach von 300 Mio auf 250 
Mio im Jahr 2050 zurückgehen usw. 
Gleichzeitig würden die Kosten für 
eine alternde Bevölkerung (Renten, 
Gesundheitsversorgung) massiv 
steigen. Diese Darstellungen zeich-
nen jedoch ein irreführendes Bild. So 
wird vor allem immer wieder die an-
genommene Veränderung der zah-
lenmäßigen Besetzung der Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter mit 
jener der Zahl der tatsächlich er-
werbstätigen Personen gleich ge-
setzt! Zwischen diesen beiden Wer-
ten bestehen aber beträchtliche Un-
terschiede. Die Zahl der Menschen 
im erwerbsfähigen Alter ist wesent-
lich höher als die Zahl der tatsächlich 
Beschäftigten. Europaweit sind der-
zeit nur rund 63 % der Personen im 
erwerbsfähigen Alter auch tatsächlich 
beschäftigt!. Mit der bei demogra-
phiebasierten Prognosen sehr häufi-
gen, aber evident falschen Gleich-
setzung der Zahl der Menschen im 
Erwerbsalter mit der Zahl der tat-
sächlich Erwerbstätigen wird unzu-
lässigerweise suggeriert, dass die 
Veränderungen in der Altersstruktur 
1:1 auf die Finanzierung der Sozial-
systeme durchschlagen und damit 
einer deutlich kleiner werdenden Zahl 
zukünftiger Beitragzahler ein unzu-
mutbarer Anstieg der Belastungen 
aufgebürdet würde.  
Der prognostizierte Rückgang der 
Zahl der Menschen im erwerbsfähi-
gen Alter schließt bei gegebener  
Ausgangslage (Beschäftigtenquote 
nur 63 %, 20 Millionen offiziell regi-
strierte Arbeitslose, sehr hohe Invali-
disierungsraten in vielen Ländern, 

etc) keineswegs aus, dass auch mit-
tel- und langfristig eine steigende 
Zahl von Beschäftigten erreicht wird. 
Erforderlich ist hierzu allerdings eine 
sinnvolle Beschäftigungs- und Ar-
beitsmarktpolitik. Die Möglichkeit 
weiterhin steigender Beschäftigten-
zahlen bedeutet aber auch, dass sich 
das Verhältnis zwischen Beitrags-
/Steuerzahlern auf der einen und 
Sozialleistungsempfängern (Pensio-
nisten, Arbeitslose, etc) auf der ande-
ren Seite bei weitem nicht in dem 
Maße verschlechtern muss, wie das 
immer wieder behauptet wird. Dazu 
kommt, dass bei den bekannten  
Katastrophenszenarien ökonomische 
Aspekte wie zB die steigende Ar-
beitsproduktivität regelmäßig ausge-
blendet werden.  

Herausforderung „Demographie“: 
Wahres und Falsches 
Wahr ist, dass der Altenquotient, also 
die Zahl der Älteren in Relation zur 
Zahl der Menschen im Erwerbsalter, 
in den kommenden Jahrzehnten 
deutlich ansteigen wird. Natürlich 
steckt darin eine beträchtliche Her-
ausforderung für unser Wirtschafts- 
und Gesellschaftssystem und insbe-
sondere für unser Sozialsystem 
(wenngleich neueste Prognosen 
zeigen, dass der Anstieg weniger 
dramatisch ausfallen wird als bisher 
an die Wand gemalt).  
Falsch ist aber die Behauptung – und 
das ist das Entscheidende! –, dass 
ein Ansteigen des Altenanteils auto-
matisch das Verhältnis zwischen 
Transferleistungen auf der einen 
Seite und Beitragseinnahmen auf der 
anderen Seite zum Kippen bringen 
muss. Worauf es in Wahrheit an-
kommt, ist möglichst vielen Men-
schen die Chance auf gut bezahlte 
Erwerbsarbeit zu geben. Denn diese 
Menschen zahlen Beiträge und 
Steuern und sind gleichzeitig nicht 
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auf Transferleistungen angewiesen. 
Worum es also letztlich geht, ist die 
so genannte ökonomische Abhän-
gigkeitsquote möglichst stabil zu 
halten – und die wird bei weitem 
nicht nur von der Demographie be-
stimmt. Für die ökonomische Abhän-
gigkeitsquote ist die Entwicklung der 
Beschäftigung mindestens ebenso 
wichtig wie die demographische Ent-
wicklung. Wahr ist auch, dass die 
Erwerbsbevölkerung mit dem Älter-
werden der Babyboom-Generation in 
den beiden kommenden Jahrzehnten 
im Durchschnitt deutlich älter werden 
wird. Die Schaffung alternsgerechter 
Arbeitsplätze wird damit zu einer 
ganz zentralen Herausforderung, die 
von der Politik und von den Unter-
nehmen wesentlich mehr Einsatz 
verlangt, als das bisher der Fall war.  

Lösungsansätze: gezielte Wach-
stumspolitik und Erhöhung der 
Beschäftigung 
Das dazu erforderliche Arbeitskräfte-
potential ist – anders als das manche 
aus der Wirtschaft darzustellen ver-
suchen – in ausreichendem Maß 
vorhanden (und das nicht nur jetzt, 
sondern auch in den kommenden 
Jahrzehnten). Welche enormen Po-
tenziale am Arbeitsmarkt gegeben 
sind, die endlich genützt werden 
sollten, zeigt ein Blick auf folgende 
EU-Zahlen (Quelle: Employment in 
Europa, 2005):   
 
Bevölkerung im Alter 15-64: 303 Mio 
Beschäftigte im Alter 15-64: 192 Mio 
Offiz. registrierte Arbeitslose: 20 Mio 
Sonstige: ......................         91 Mio  
 
Es gibt also enorme bisher ungenütz-
te Beschäftigungspotentiale und 
damit enorme Potentiale zur Siche-
rung des Sozialstaats. Aktuell kommt 
es vor allem darauf an, die drama-
tisch hohe Arbeitslosigkeit zu be-
kämpfen – europaweit sind über 30 
Mio auf Arbeitsuche. Neben dem 
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 
muss endlich mehr für die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie getan 
werden. Länder wie Schweden oder 
Frankreich zeigen vor, dass eine 
gute Ausstattung mit Kinderbetreu-
ungsplätzen das beste Mittel dafür 
ist, die Geburtenraten wieder in die 

Höhe zu bringen. Und wichtig ist 
auch, rasch wirksame Maßnahmen 
zu setzen, damit auch die Erwerbs-
chancen älterer ArbeitnehmerInnen 
gewahrt bleiben bzw verbessert wer-
den.  
Die Entwicklung seit Lissabon zeigt 
jedoch, dass die derzeitige europäi-
sche Politikausrichtung dieser Her-
ausforderung nicht gerecht wird. Die 
Hoffnung, dass mehr Wettbewerb zu 
mehr Wachstum und Beschäftigung 
führt, hat sich schon in den vergan-
genen Jahren nicht erfüllt – und auch 
in Zukunft wird dieser Weg nicht aus 
der Beschäftigungskrise führen. Die 
realen Wachstumsblockaden sind 
andere (Geldpolitik, Stabilitätspakt, 
schwache Binnennachfrage), wichtig 
ist ein Aufbrechen dieser Blockaden.  
Ein weiterer wichtiger Aspekt in die-
sem Zusammenhang ist der Abbau 
der hohen Jugendarbeitslosigkeit in 
den meisten EU-Staaten. Hier geht 
es nicht nur darum, jungen Men-
schen eine Perspektive für ihre Zu-
kunft zu geben. Diese Frage hat 
auch einen demographischen As-
pekt: Empirische Daten zeigen einen 
signifikanten Zusammenhang zwi-
schen Jugendarbeitslosigkeit und 
Geburtenrate in den Ländern der 
Europäischen Union: Länder mit 
hoher Jugendarbeitslosigkeit weisen 
eine niedrige, solche mit niedriger 
Jugendarbeitslosigkeit – mit wenigen 
Ausnahmen – eine höhere Geburten-
rate auf.1 Die ökonomische Lage 
junger Menschen hat einen wesentli-
chen Einfluss auf die Bereitschaft zur 
Familiengründung. 

Reicht die Erhöhung der Beschäf-
tigungsquoten aus? 
Bekanntlich sieht die Lissabon-
Strategie eine Erhöhung der Ge-
samtbeschäftigung auf 70 %, der 
Frauenbeschäftigung auf 60 % und 
der älteren ArbeitnehmerInnen auf 50 
% vor. Insgesamt fehlen dazu über 
20 Mio Arbeitsplätze in der EU. Falls 
es gelänge, diese Beschäftigungs-
quoten zu erreichen und das Be-
schäftigungswachstum über 2010 
hinaus fortzusetzen, ließe sich laut 
EU-Rentenbericht 2003 bis 2050 der 
Anstieg der staatlichen Rentenaus-
gaben (in Prozent des BIP) um ein 
Drittel verringern – bezogen auf das 

Basisszenario einer unveränderten 
Politik. Ebenso würde sich eine Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit 
positiv auswirken. Dennoch – und 
daran gibt es keinen Zweifel – muss 
auch bei erhöhter Erwerbsbeteiligung 
mit steigenden Kosten für die Älteren 
gerechnet werden. Bei steigendem 
gesamtgesellschaftlichem Wohlstand 
werden diese Mehrkosten finanzier-
bar sein. Die Herausforderung be-
steht vor allem darin, die Kosten 
hierfür fair zu verteilen (Verbreiterung 
der Beitragsgrundlagen, etc). Selbst-
verständlich werden parallel dazu 
auch Reformen erforderlich sein, um 
die Sozialsysteme an die sich än-
dernden Gegebenheiten (neue Ar-
beitsformen, sich ändernde Familien-
strukturen, etc) anzupassen.  

Klares Plädoyer für öffentliche 
Alterssicherung aus Arbeitnehme-
rInnensicht 
Niemand kann derzeit den einzelnen 
EU-Staaten die Ausrichtung ihrer 
Alterssysteme vorschreiben. Offen-
sichtlich ist jedoch, dass einflußrei-
che „pressure-groups“ vehement auf 
einen Auf- bzw Ausbau privater Pen-
sionssysteme drängen – Finanzmini-
ster unterstützen das mit Blick auf die 
Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte. So sieht die 2005 erfolgte 
Reform des Stabilitäts- und Wach-
stumspaktes ausdrücklich vor, dass 
sowohl bei der Definition des mittel-
fristigen Haushaltsziels als auch 
beim Defizitverfahren Pensionsre-
formen mit einer verpflichtenden 
kapitalgedeckten Säule besonders zu 
berücksichtigen sind. Das würde 
nach Meinung der EU-Kommission 
zwar kurzfristig eine Verschlechte-
rung der öffentlichen Finanzen zur 
Folge haben, langfristig aber die 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Fi-
nanzen eindeutig stärken. Ohne  hier 
zu hinterfragen, ob diese Argumenta-
tion richtig ist, ist jedenfalls festzuhal-
ten, dass die Förderung privater Al-
tersvorsorge von Arbeitnehmerorga-
nisationen mit guten Argumenten 
skeptisch beurteilt wird. Internationa-
le (und auch nationale) Erfahrungen 
mit kapitalgedeckten Pensionssy-
stemen sind wenig ermutigend. Die-
se sind im Regelfall um nichts billiger 
als öffentliche (zumeist sind sie sogar 
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deutlich teurer), sie entziehen der 
Wirtschaft in der Aufbauphase wich-
tige Kaufkraft und sie bergen enorme 
Risken. Dazu kommt, dass sie nur 
jenen zu Gute kommen, die sich die 
private Finanzierung leisten können. 

All das spricht dafür, dass auch in 
Zukunft öffentliche Alterssicherung 
eindeutig Priorität haben sollte. Das 
Gegenargument Demographie ist 
alles andere als überzeugend. ♦  
 

Anmerkungen: 
1 Max Haller, Regina Ressler: 
Schlechte Arbeitsmarktchancen von 
Jugendlichen verringern die Gebur-
tenrate; in: Wirtschaft und Gesell-
schaft, Heft 4, 2005.  

 

EU-BUDGET 2007 – 2013 BESCHLOSSEN: AKZENTE ZUR UMSETZUNG DER 
LISSABON-STRATEGIE FEHLEN 

Die Einigung zwischen Rat und Parlament zum EU-Haushalt für den Zeitraum 2007-2013 fiel enttäuschend 
aus. Gut 40% des Geldes fließt weiterhin in die Landwirtschaft. Die wichtigen Zukunftsvorhaben wie die 
Transeuropäischen Netze, oder Investitionen in Forschung und Entwicklung sind chronisch unterdotiert. 
Nennenswerte Impulse für Wachstum und Beschäftigung sind nicht zu erwarten. 

Von Frank Ey, AK Büro Brüssel (frank.ey@akeu.at) 
 
Minimalkompromiss Rat - EP 
Mit der Einigung zwischen Vertretern 
des EU-Parlaments und der Ratsprä-
sidentschaft am 4. April 2006 ist das 
EU-Budget für die Jahre 2007 bis 
2013 nun fix: Rund 864,4 Mrd. € an 
EU-Mitteln (1,047 % der EU-
Wirtschaftsleistung) sollen in den 
nächsten 7 Jahren zur Verfügung 
stehen. Die formelle Annahme im Rat 
erfolgte bereits am 25. April, im EU-
Parlament soll die Abstimmung spä-
testens am 18. Mai stattfinden. Der 
Rat zeigt sich über dieses Ergebnis 
hocherfreut und spart nicht an Ver-
gleichen mit dem EU-Finanzplan 
2000 – 2006: Mit der Einigung kom-
me es in wichtigen Teilbereichen zu 
markanten Mittelsteigerungen. Etwa 
doppelt so viel Geld soll für den Aus-
bau der Transeuropäischen Netze 
zur Verfügung stehen, nämlich rund 
7,3 Mrd. €. Für Bildung soll es mit 6,8 
Mrd. € um 50 % mehr Mittel geben, 
für die Forschung ist mit rund 48 Mrd. 
€ ein Plus von 75 % fixiert. Nicht 
erwähnt wird allerdings, dass mit der 
Finanzvorausschau 2000 – 2006 
zumindest bis Mitte 2004 Projektvor-
haben von nur 15 Mitgliedstaaten 
finanziert wurden. Ab 2007 ist aller-
dings die Beteiligung von 27 Mit-
gliedsländern vorgesehen. Dement-
sprechend steigt auch der Finanzie-
rungsbedarf in den jeweiligen Berei-
chen stark an. 

Beispiel Transeuropäische Netze 
Statt bisher 14 prioritäre Verkehrs-
projekte sollen nun 30 Strecken von 

der Europäischen Union mitfinanziert 
werden. Der Mittelbedarf für die Um-
setzung dieser Vorhaben beläuft sich 
laut Schätzungen der Europäischen 
Kommission auf 600 Mrd. €. Die 
Kommission forderte in ihrem Vor-
schlag zur Finanzplanung eine Mit-
telausstattung von rund 20 Mrd. € für 
die nächsten sieben Jahre. Der Rat 
sah dies anders und einigte sich mit 
dem Europäischen Parlament auf 7,3 
Mrd. € - eine Kürzung des Kommis-
sionsplans um rund 64 %. Im Ver-
hältnis zum gesamten Finanzie-
rungsbedarf ergibt sich so ein EU-
Kofinanzierungsanteil von rund 1,2 
%. Ob die Mitgliedstaaten damit ani-
miert werden können die restlichen 
rund 593 Mrd. € bzw. 99 % des not-
wendigen Geldes aufzubringen, darf 
bezweifelt werden. 

Beispiel Forschung 
Dieser Bereich sollte – ganz im Sinne 
der Lissabon-Strategie – deutlich 
aufgewertet werden. Von derzeit 
rund 2 % des EU-BSP soll die For-
schungsquote auf 3 % des BSP stei-
gen. 48 Mrd. € sollen aus dem EU-
Budget innerhalb 7 Jahre für For-
schung beigesteuert werden, um 
dieses Ziel zu erreichen – rund 31 % 
weniger als von der Kommission 
vorgeschlagen. Dass der Beitrag der 
EU-Finanzvorausschau zur For-
schung nicht groß sein kann, ist ver-
ständlich. Ob eine Beteiligung von 
0,06 % des BSP aber eine derartige 
Multiplikatorwirkung haben kann, um 
die Forschungsquote auf 3 % des 

BSP zu erhöhen, ist doch eher un-
wahrscheinlich. Ob TEN, Forschung, 
Bildung, Strukturpolitik oder andere 
für die Lissabon-Strategie wichtige 
Bereiche: Überall zeigt sich, dass die 
nun getroffene Vereinbarung über die 
Finanzielle Vorausschau 2007-2013 
kaum Akzente setzen kann, um mehr 
und bessere Arbeitsplätze und damit 
mehr Wirtschaftswachstum zu schaf-
fen.  

Hätschelkind Landwirtschaft 
Wenig verständlich ist daher, dass es 
nach wie vor zu keinen Änderungen 
in der Struktur des EU-Budgets 
kommt: Nach wie vor fließen 43 % 
bzw. 371 Mrd. € des EU-
Gesamtbudgets in den Landwirt-
schaftssektor. Dieses Geld hätte 
auch zukunftsweisender verwendet 
werden können. 

Österreich: Weniger Geld für So-
ziales 
Wie wenig unsere Regierungsvertre-
terInnen von der Lissabon-Strategie 
halten, zeigen die Ergebnisse für 
Österreich: Für Maßnahmen aus 
dem Europäischen Sozialfonds wird 
es ab nächstem Jahr rund 40 % we-
niger Mittel geben, insgesamt statt 
rund 760 Mio. € nur mehr etwa 450 
Mio. €. Dafür bleibt im Agrarbereich 
alles beim Alten: 3,1 Mrd. € werden 
für die österreichische Landwirtschaft 
zur Verfügung stehen, nur etwa 3 % 
weniger als bisher.♦ 
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NEUE LENK- UND RUHEZEITEN FÜR LKW- UND BUSLENKER - EIN FORT-
SCHRITT? 

Nach jahrelangem Tauziehen haben sich das Europäische Parlament (EP) und der Verkehrsministerrat auf 
Änderungen der Bestimmungen über die Lenk- und Ruhezeiten für LKW- und BuslenkerInnen geeinigt. In den 
Medien kursieren viele Falschmeldungen dazu und vor allem konservative EP-Abgeordnete und der österrei-
chische Verkehrsminister versuchen, die dürftigen Ergebnisse positiv zu verkaufen. Wo liegen nun in Zukunft 
die Verbesserungen für die LenkerInnen, was sind die wichtigsten Änderungen der neuen EG-Verordnung 
(VO) Nr 3820/85 oder der neuen EG-Kontrollrichtlinie (RL) Nr 88/599? 

Von Richard Ruziczka, AK Wien (richard.ruziczka@akwien.at) 
 
Zunächst einmal: Sowohl VO als 
auch RL bekommen neue Nummern 
(sie treten an die Stelle der alten 
Normen). Die VO tritt ein Jahr nach 
Verlautbarung in Amtsblatt der EU – 
diese ist für April 2006 geplant – in 
Kraft, die Bestimmungen zum digita-
len Kontrollgerät und die RL jedoch 
schon 20 Tage nach Verlautbarung 
im Amtsblatt. 

Wöchentliche Lenkzeit:  
An den maximal möglichen 56 Stun-
den in einer und den maximal 90 
Stunden in zwei Wochen hat sich 
nichts geändert. Die Pressetexte, die 
von einer geglückten Reduzierung 
der wöchentlichen Lenkzeit von 74 
Stunden sprechen, sind Phantasie-
geschichten. Die Neuerung: jetzt 
stehen die 56 Stunden im VO-Text. 

Lenkpause:  
Weiterhin gilt: spätestens nach 4,5 
Stunden Lenken ist eine ununterbro-
chene Pause von mindestens 45 
Minuten einzulegen. Ein Splitting der 
Pause ist nur mehr in einen minde-
stens 15-minütigen, gefolgt von ei-
nem mindestens 30-minütigen Teil 
möglich. 

Tägliche Ruhezeit:  
Bisher 11 Stunden - neu 11 Stunden; 
bisher höchstens dreimal in der Wo-
che auf 9 Stunden reduzierbar - in 
der neuen VO ändert sich nichts 
daran; die bisherige Reduzierungs-
möglichkeit auf 8 Stunden, bei der an 
diesem Tag insgesamt 12 Stunden 
Ruhezeit eingehalten werden muss-
te, wurde gestrichen. Die normale 
Ruhezeit kann in zwei Teilen ge-
nommen werden, wobei der erste 
Teil mindestens 3, der zweite minde-

stens 9 Stunden betragen muss. 
Worüber niemand redet: bisher gab 
es bei Verkürzung der Ruhezeit eine 
Verpflichtung, diese binnen zwei 
Wochen auszugleichen - neu: KEIN 
Ausgleich! 

Wöchentliche Ruhezeit:  
Die normale wöchentliche Ruhezeit 
beträgt weiterhin 45 Stunden. Eine 
ausnahmsweise Verkürzung auf 36 
Stunden war für LenkerInnen zuläs-
sig, die sich zu Hause oder am 
Standort der Firma aufhielten. Nach 
der Neuregelung wird diese Aus-
nahme durch eine generelle Kür-
zungsmöglichkeit auf 24 Stunden 
verschärft! Hier wurde die Verpflich-
tung zum Ausgleich bis vor dem En-
de der dritten Woche beibehalten. 
ACHTUNG Personenverkehr: Auch 
hier muss generell die wöchentliche 
Ruhezeit spätestens nach sechs 24-
Stunden-Zeiträumen konsumiert 
werden. 

„Andere Arbeiten“:  
Bereitschaftszeiten sowie An- und 
Abreisezeiten zu oder von einem 
Fahrzeug, das in den Geltungsbe-
reich der VO fällt und nicht am 
Wohnort des Lenkers bzw der Lenke-
rin oder am Unternehmensstandort 
abgestellt ist, sind als „andere Arbei-
ten“ aufzuzeichnen.  

Akkord-, Pauschalentlohnungen:  
Der Versuch des EP, das bisherige 
Verbot tatsächlich umzusetzen, in-
dem man den letzten Halbsatz der 
konkreten Bestimmung streicht (...sie 
sind nur verboten, wenn sie "geeig-
net sind, die Sicherheit im Straßen-
verkehr zu beeinträchtigen"), schei-
terte an der konservativen Mehrheit 

und wurde auch vom Rat kategorisch 
abgelehnt – der alte Zustand wird 
fortgeschrieben.  

Haftung des Unternehmens:  
Positiv sind diese Bestimmungen, 
wonach einerseits Verkehrsunter-
nehmen für Verstöße ihrer FahrerIn-
nen haften, egal wo diese Verstöße 
begangen wurden und andererseits 
auch Unternehmen, Verlader, Spedi-
teure, Reiseveranstalter, Hauptauf-
tragnehmer, Unterauftragnehmer und 
Fahrervermittlungsagenturen sicher 
stellen müssen, dass die vertraglich 
vereinbarten Beförderungszeitpläne 
nicht gegen die Bestimmungen der 
EG-VO verstoßen. Zur Konkretisie-
rung sind noch nationale Gesetzes-
bestimmungen notwendig, aber im-
merhin ein erster Schritt in die richti-
ge Richtung. 

Digitales Kontrollgerät:  
Der Einbau wurde gemäß EG-VO 
2135/2002 mit 5.8.2004 verpflichtend 
beschlossen; EU-Kommissarin Loyo-
la de Palacio verzögerte das um ein 
Jahr, also bis zum 5.8.2005; dann 
kam ein weiterer Aufschub für die 
Unternehmen bis 1.1.2006. Ver-
kehrsminister Hubert Gorbach ließ 
dazu in aller Eile einen Erlass ba-
steln, der sich in der Zwischenzeit als 
EU-rechtswidrig erwies und wieder 
zurückgenommen wurde. Neuer 
Einführungstermin: 20 Tage nach 
Verlautbarung der neuen EG-VO 
3820/85, siehe oben. Dem EP kann 
man für die Verzögerungen keine 
Schuld zuweisen, quertreibende 
Kräfte waren immer im Rat und unter 
den konservativen Abgeordneten zu 
finden. Und was ist mit den Lenke-
rInnen? Sie sind extrem verunsichert 
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und müssen sich im Gegensatz zur 
früheren Regelung nunmehr aus 
eigener Tasche die für den Betrieb 
des digitalen Kontrollgeräts notwen-
dige Fahrerkarte besorgen; Dazu 
sind sie schon seit Februar 2005(!) 
verpflichtet.  

Mitführungspflichten der Schau-
blätter/Ausdrucke:  
Grundsätzlich haben die LenkerInnen 
– unabhängig welches Kontrollgerät 
(analog oder digital) sie benutzen - 
die Schaublätter für die laufende 
Woche und die in den vorausgehen-
den 15 Tagen verwendeten Schau-
blätter, die Fahrerkarte, sowie  alle 
während der laufenden Woche und 
der vorausgehenden 15 Tage erstell-
ten handschriftlichen Aufzeichnungen 
und Ausdrucke mitzuführen. Ab 
1.1.2008 wird der Mitführungszeit-
raum auf 28 Tage ausgedehnt. 

EG-Kontrollrichtlinie:  
Das Mindestmaß der Kontrollen von 
derzeit 1% aller Arbeitstage soll 2008 
auf 2% und 2010 auf 3% erhöht wer-
den. Warum muss man für diese 
Erhöhung der Anzahl der Kontrollen 
bis zum Jahr 2008 warten? Laut EG-
Bericht über die Jahre 1999/2000 
erfüllte damals bereits der Großteil 
der Staaten die Mindestkontrollen im 
Ausmaß von 2% (zu den wenigen 
Ausnahmen gehörte auch Öster-
reich)! Einer der Bremser im Rat war 
Österreichs Verkehrsminister. Anstatt 
die Arbeitsinspektorrate endlich fi-
nanziell und personell mit den nöti-
gen Ressourcen auszustatten, dien-
ten sie als Vorwand, für spätere Ein-
führungstermine der verstärkten Kon-
trollen. Von dem erwähnten 1% der 
Arbeitstage mussten bisher 15% auf 
der Straße und 25% im Betrieb kon-
trolliert werden. Hier tritt zunächst 

eine unwesentliche Steigerung der 
Betriebskontrollen auf 30% in Kraft, 
bevor mit 1.1.2008 30% der Ar-
beitstage bei Straßenkontrollen und 
50% in den Betrieben überprüft wer-
den müssen.  

Fazit:  
Trotz mehr als 10 Jahren Verhand-
lungen auf EU-Ebene gibt es kaum 
Verbesserungen der sozialen Bedin-
gungen für LKW- und BuslenkerIn-
nen. Einzig die neuen Haftungsbe-
stimmungen für Unternehmen stellen 
gegenüber den alten Regelungen 
einen gewissen Fortschritt dar, aller-
dings sind dazu erst bis spätestens 
April 2007 nationale Umsetzungsbe-
stimmungen erforderlich.♦ 
 

 

+++Neues vom EuGH+++ 

ANERKENNUNG VON IN DER SCHWEIZ ERWORBENEN VORDIENSTZEITEN – AK TIROL 
SETZT SICH VOR EUGH DURCH 
 
Tiroler Gemeinde- sowie Landesvertragsbedienstete, die Vordienstzeiten in der Schweiz erworben haben, wurden 
bislang von ihrem Dienstgeber benachteiligt, da diese Zeiten nur dann für die Gehaltseinstufung eine Rolle spiel-
ten, wenn sie nach dem 1. Juni 2002 geleistet wurden. Dies hat das Land Tirol aber auch der Bund im jeweiligen 
Vertragsbedienstetengesetz so vorgesehen. Davon waren einige Krankenschwestern betroffen, die vor dem Jahr 
2002 mehrere Jahre in der Schweiz in öffentlichen Krankenanstalten tätig waren und nunmehr als Vertragsbe-
dienstete im Landeskrankenhaus Innsbruck arbeiten. Da diese in der Schweiz geleisteten Vordienstzeiten für ihre 
Einstufung in das Vertragsbedienstetenschema seitens des Arbeitgebers mit Verweis auf die Bestimmungen des 
Landesvertragsbedienstetengesetzes nicht berücksichtigt wurden, wandten sich die betroffenen Arbeitnehmerin-
nen an die AK Tirol um Hilfe. 
Das Europareferat der AK Tirol wies das Land Tirol darauf hin, dass die Europäische Gemeinschaft mit der 
Schweiz ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen hat, das jegliche Diskriminierung  hinsichtlich der Beschäfti-
gungs- und Arbeitsbedingungen, insbesondere im Hinblick auf die Entlohnung, untersagt. Die Bestimmungen im 
Vertragsbedienstetengesetz des Landes Tirol, aber auch des Bundes, die eine Anerkennung nur jener Dienstzei-
ten vorsieht, die nach Inkrafttreten dieses Abkommens (nach dem 1. Juni 2002) in der Schweiz geleistet wurden, 
widersprechen daher nach Rechtsansicht der AK Tirol diesem Abkommen. 
Im darauf folgenden Verfahren vor dem Landesgericht Innsbruck als Arbeits- und Sozialgericht ging es somit um 
die richtige Auslegung dieses Freizügigkeitsabkommens. Daher beantragte die AK Tirol die Vorlage der Rechts-
sache an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Im anschließenden Verfahren vor dem EuGH unterstützte die 
Europäische Kommission die Rechtsansicht der AK Tirol vollinhaltlich. Um einer drohenden Verurteilung durch 
den EuGH zu entgehen, hat das Land Tirol eine Novelle des Landes- sowie Gemeindevertragsbediensteten-
gesetzes vorgelegt, die die volle Anerkennung aller in der Schweiz bei öffentlichen Dienstgebern geleisteten Vor-
dienstzeiten ohne zeitliche Beschränkung vorsieht.  
Alle davon betroffenen Tiroler Vertragsbediensteten, die einige Jahre in der Schweiz gearbeitet haben und denen 
bislang diese Vordienstzeiten nicht angerechnet wurden, haben nunmehr die Möglichkeit, eine Verbesserung ihres 
Gehaltes durch eine Neuberechnung des Vorrückungsstichtages zu verlangen. Solche Ansuchen sind jedoch von 
allen betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bis spätestens 31. Dezember 2007 zu stellen. Dies gilt 
auch für ehemalige Vertragsbedienstete die nach dem 1. Juni 2002 beim Land Tirol, einer Gemeinde bzw. öffentli-
chen Krankenanstalten tätig waren und Vordienstzeiten in der Schweiz absolviert haben.♦   
       Domenico Rief, AK Tirol (domenico.rief@ak-tirol.com) 
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VIKING UND DIE STARKEN MÄNNER VOR DEM EUGH 

Nach dem sog „Vaxholm-Fall“ (siehe dazu EU-Infobrief Nr 5/2005) soll sich der Europäische Gerichtshof im 
sog „Viking-Fall“1 abermals zur Zulässigkeit gewerkschaftlicher Arbeitskampfmaßnahmen im Lichte des Ge-
meinschaftsrechts äußern.  

Von Valentin Wedl (valentin.wedl@akwien.at), AK Wien 
 
Ein Schiff namens Rosella 
Das finnische Unternehmen Viking 
betreibt das Fährschiff Rosella auf 
der Route Tallin-Helsinki. Nachdem 
die Rosella unter finnischer Flagge 
geführt wird, ist Viking den Bestim-
mungen des  Kollektivvertrags mit 
der Finnish Seamen´s Union (FSU) 
verpflichtet. Im Jahre 2003 versuchte 
Viking, die Rosella auf Estland umzu-
flaggen, um einen für sie billigeren 
Kollektivvertrag mit der zuständigen 
estnischen Gewerkschaft zu errei-
chen.  
Derartige Praktiken (Billigflaggen) 
werden seit jeher von Gewerkschaf-
ten, allen voran der Internationalen 
Transportarbeiter-Föderation (ITF) 
bekämpft. Die ITF vertritt Verkehrs-
beschäftigte in aller Welt und setzt 
sich im Rahmen von Kampagnen 
und Solidaritätsmaßnahmen auf glo-
baler Ebene für ihre Interessen ein. 
In diesem Sinne forderte die ITF 
nach Bekannt werden der Umflag-
gungspläne ihre Mitglieder per Rund-
schreiben dazu auf, keine Verhand-
lungen mit Viking zu führen, um das 
Unternehmen daran zu hindern, die 
FSU bzw das finnische Kollektivver-
trags-Niveau zu umgehen. Mit der 
gleichen Zielsetzung kündigte die 
FSU einen Streik nach finnischem 
Recht an.  
 
Zunächst erklärte sich Viking zwar 
bereit, mit dem Umflaggen nicht vor 
28. Februar 2005 zu beginnen. 
Nichtsdestoweniger erhob das Un-
ternehmen noch im August 2004 
Feststellungs- und Unterlassungs-
klage gegen die ITF sowie die FSU 
vor dem zuständigen Commercial 
Court in London. Viking stützte sein 
Begehren auf die gemeinschafts-
rechtliche Niederlassungsfreiheit (Art 
43 EG) sowie die Dienstleistungsfrei-
heit im Seeverkehr (VO 4055/86) und 
überzeugte damit die erste Instanz! 
 

Das Berufungsgericht hob zwar die 
erstinstanzliche Entscheidung auf, 
vertagte jedoch das Verfahren bis zur 
Vorabentscheidung des EuGH. Es 
legte hierzu dem Gerichtshof gleich 
zehn Fragen zur Auslegung des Ge-
meinschaftsrechts vor. In erster Linie 
geht es dabei um die gemeinschafts-
rechtliche Grundsatzfrage, ob eine 
gegen ein Gemeinschaftsunterneh-
men gerichtete gewerkschaftliche 
Kampfmaßnahme (die auf eine Ver-
hinderung einer Umflaggung gerich-
tet ist) an sich schon in den Anwen-
dungsbereich der Niederlassungs- 
bzw Dienstleistungsfreiheit im See-
verkehr fällt. Für den Fall der Beja-
hung dieser Frage ersucht der Court 
of Appeal den EuGH zur Einordnung 
der gewerkschaftlichen Maßnahmen 
im Sinne der etablierten Prüfdogma-
tik des Gerichtshofes zu den Grund-
freiheiten (1. direkte/indirekte Diskri-
minierung oder Beschränkung; 2. 
entsprechende Rechtfertigungsgrün-
de für die Maßnahme; 3. Verhältnis-
mäßigkeit der Maßnahme).    

Europarechtliches Seemannsgarn 
Im Unterschied zum „Vaxholm-Fall“ 
geht es hierbei nicht um die Frage 
der Vereinbarkeit einer staatliche 
Maßnahme (wie der schwedischen 
Lex Britannia), sondern um die Ver-
einbarkeit von autonomen Maßnah-
men einer privaten Organisation 
(Gewerkschaft) mit den Grundfreihei-
ten des Gemeinschaftsrechts. Eine 
derartige gemeinschaftsrechtliche 
Verpflichtung der Gewerkschaft setzt 
jedoch eine unmittelbare Drittwirkung 
der Grundfreiheiten voraus.  
 
Abgesehen von den Bestimmungen 
zur Arbeitnehmerfreizügigkeit2 
kommt eine Ausweitung der aus den 
Grundfreiheiten resultierenden Ver-
pflichtungen auf Private bislang je-
doch nur bei Handlungen von 
Rechtsträgern in Frage, die im staat-

lichen Nahebereich agieren bzw im 
Fall der kollektiven Rechtsgestal-
tung.3 In diesem Sinne sind von der 
Wirkungserstreckung der Grundfrei-
heiten auf private Rechtsverhältnisse 
allenfalls zweiseitige Kollektivverträ-
ge erfasst, nie und nimmer aber ein-
seitige kollektive Kampfmaßnahmen, 
und seien sie auch in dem Bestreben 
gesetzt, einen Kollektivvertrag zu 
erwirken.   
 
Eine andere Interpretation des Ge-
richtshofs hätte im vorliegenden Fall 
einen Dammbruch in der Auslegung 
der Grundfreiheiten bzw eine Ein-
dämmung der privaten Handlungs-
freiheiten in der EU zur Folge. Damit 
könnte nicht bloß die eine gewerk-
schaftspolitische Zielsetzung, Billig-
flaggen zu bekämpfen, tendenziell 
gemeinschaftswidrig sein. Es würden 
die Grundfreiheiten des Binnenmark-
tes auch als Messlatte jedweder 
privater Handlungen bedeutsam sein. 
Ins Extreme gedacht wäre daher 
auch eine rein private Initiative, Le-
bensmittelprodukte aus bestimmten 
Anbauregionen zu fördern, ebenso 
im Geruch der Gemeinschaftswidrig-
keit wie individuelle Kaufentschei-
dungen zu Gunsten österreichischen 
Weins. Keine Frage, das ist alles EU-
rechtliches Seemannsgarn und es ist 
doch anzunehmen, dass sich der 
Gerichtshof darin nicht verstricken 
wird.♦  

Anmerkungen: 
1 EuGH, Rs C-438/05, The International 
Transport Workers´ Federation und The 
Finnish Seamen´s Union. 
2 EuGH, Rs C-281/98, Angonese, Slg 
2000, I-4139, Rn 36. 
3 EuGH Rs 36/74, Walrave, Slg 1974, 
1405, Rn 16/19; Rs C-415/93, Bosman, 
Slg 1995, I-4921, Rn 83; verb Rsen C-
51/96 u C-191/97, Deliège, Slg 2000, I-
2549, Rn 47. 
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SCHAFFT DIE GLOBALISIERUNG JOBS IN ÖSTERREICH? 

Der ÖVP-nahe Managementclub (MC) behauptet in einer im März präsentierten Befragung1, dass die Globali-
sierung in Österreich mehr als doppelt soviele Arbeitsplätze schafft als vernichtet. Ein gründlicher Blick auf 
Methodik und Ergebnisse zeigt, dass das behauptete Beschäftigungsplus die tatsächliche Entwicklung stark 
überschätzt. Auch haben österreichische Unternehmen im Ausland – entgegen den Aussagen der Untersu-
chung – mehr Arbeitsplätze als in Österreich geschaffen. Zu erwarten ist vielmehr, dass der österreichische 
Exportboom auch in Zukunft keine nachhaltige Stabilisierung der inländischen Beschäftigung bringen wird. 
Die Pauschalaussage, wonach „Österreich“ von der Globalisierung profitiere, ist in Anbetracht der Entwick-
lung der Einkommensverteilung in Österreich absolut unzulässig.  

Von Éva Dessewffy (eva.dessewffy@akwien.at) und Werner Raza (werner.raza@akwien.at), AK Wien 
 
Die Aussagen der MC-Unter-
suchung 
Die Hauptaussage der MC-
Untersuchung lautet: „Pro Arbeits-
platz, der im Zeitraum 2000 – 2005 
aus Österreich in ein Niedriglohnland 
verlagert wurde, schafften die selben 
Unternehmen im Durchschnitt 2,5 
neue Arbeitsplätze in Österreich“. 
Diese Aussage beruht auf Befragun-
gen von 1.287 Managern aus 1.063 
heimischen Unternehmen mit Aus-
landsbezug. Für den Auslandsbezug 
wurden folgende Kriterien herange-
zogen: Exportanteil von über 30 %, 
Besitz eines Tochterunternehmens 
im Ausland oder der Verlagerung von 
betrieblichen Tätigkeiten. Die Studie 
untersucht die Auswirkungen der 
Globalisierung auf die Beschäftigung, 
den Umsatz und den Gewinn der 
relevanten Unternehmen,, heißt es in 
den verfügbaren Presseunterlagen.  
 
Die Befragung der Manager lieferte 
folgende Ergebnisse: 43 % der aus-
landsaktiven Unternehmen sollen im 
Zeitraum 2000 - 2005 in Österreich 
Beschäftigung ausgebaut haben. 33 
% sollen einen unveränderten Be-
schäftigungsstand und 19 % der 
Unternehmen einen Beschäftigungs-
abbau ausgewiesen haben. Im sel-
ben Zeitraum soll es zu Umsatzstei-
gerungen bei 59 % der Unternehmen 
gekommen sein, bei 23 % blieb der 
Umsatz unverändert, bei 18 % ist er 
sogar zurückgegangen. Gewinnstei-
gerungen soll es bei 36 %, eine Sta-
gnation der Gewinne bei 29 % und 
einen Rückgang bei 23 % gegeben 
haben. Zahlen über das Ausmaß der 
Beschäftigungs-, Gewinn- und Um-
satzsteigerungen bzw- rückgange 
fehlen völlig.  

Ergebnisse nicht nachvollziehbar, 
Studienmethodik mangelhaft 
Auch wenn die Anzahl der befragten 
Manager mit 1.287 Interviews relativ 
hoch ist, handelt es sich um eine 
reine Befragung von Managern. Es 
ist zu bezweifeln, dass die Untersu-
chung den Anspruch auf Repräsenta-
tivität erheben kann.. Da die Ergeb-
nisse auf Befragungen beruhen - und 
nicht auf einer systematischen Un-
tersuchung auf Basis umfassender 
Daten – ist die Allgemeingültigkeit 
der Aussagen nicht gegeben.  
 
Was aber wirklich schwer wiegt, ist 
dass die Hauptaussagen der Unter-
suchung nicht verifizierbar sind. Da 
nur eine Übersicht der Studienergeb-
nisse, die Studie selbst aber nicht zur 
Verfügung gestellt wurde, können 
diese nicht beurteilt werden. Vor 
allem kann nicht festgestellt werden, 
wie repräsentativ die Befragung ist: 
aus welchen Branchen kommen die 
Manager? Offensichtlich wurden 
auch mehrere Manager ein und des-
selben Unternehmen befragt, was die 
Ergebnisse sehr verzerren kann.  
 
In den Presseunterlagen des MC 
wird an keiner Stelle die absolute 
Anzahl der Arbeitsplätze erwähnt, die 
von diesen 1.063 Unternehmen in 
den letzten fünf Jahren im Ausland 
geschaffen worden sein sollen. Auch 
wurde nicht die absolute Anzahl von 
Arbeitsplätzen ausgewiesen, die 
eindeutig am österreichischen 
Standort geschaffen wurde. Selbst 
Aussagen über die Branchenzugehö-
rigkeit der Unternehmen, wo Be-
schäftigungszuwächse, -stagnation 
bzw –verluste stattgefunden haben, 
fehlen. Daher kann laut Pressebe-

richten die von MC-Vertreter Michael 
Ikrath getroffene Aussage zur Über-
kompensation von niedrig qualifizier-
ten Jobs in der Produktion durch 
höher qualifizierte Arbeitsplätze im 
Inland im Verhältnis 1: 2,5 nicht ü-
berprüft werden.  
 
Eine Plausibilitätsprüfung der Unter-
suchungsergebnisse muss sich da-
her auf öffentlich zugängliche Stati-
stiken und vorliegende wissenschaft-
liche Studien stützen. Dies zeigt ein 
wesentlich differenzierteres Bild. 

Exportplus von 40 % steht Be-
schäftigungsplus von nur 7.000 
Stellen gegenüber 
Grundsätzlich wäre es nicht überra-
schend dass angesichts einer Steige-
rung der österreichischen Gesamt-
exporte von über 40% im Untersu-
chungszeitraum 2000-2005 österrei-
chische Exportunternehmen ein Be-
schäftigungsplus ausweisen. Er-
staunlich ist allerdings, dass sich das 
Ausmaß der Beschäftigungszuwäch-
se so bescheiden ausnimmt. Nimmt 
man die Zahlen der exportorientier-
ten österreichischen Sachgüterpro-
duktion her, so ging die Anzahl der 
Beschäftigten um 40.000 zurück. 
Berücksichtigt man Beschäftigungs-
zuwächse in den exportintensiven 
Dienstleistungsbranchen (Tertiärer 
Sektor minus öff. Verwaltung, Unter-
richts-, Gesundheits-, Veterinär- und 
Sozialwesen) von netto 47.000 Stel-
len im selben Zeitraum, so ergibt sich 
ein Beschäftigungsplus von lediglich 
7.000 Stellen. Das ist zwar positiv, 
entspricht aber bei weitem nicht der 
vom MC angegebenen Relation von 
1:2,5.. Es muss also davon ausge-
gangen werden, dass die Untersu-
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chung die exportinduzierte Beschäf-
tigung im Inland bei weitem über-
schätzt. 

Österreichische Unternehmen 
haben im Ausland mehr Beschäf-
tigung geschaffen als im Inland 
Laut Direktinvestitionsbefragung der 
OeNB ist der Beschäftigtenstand von 
österreichischen Tochterunterneh-
men im Ausland zwischen 2000 und 
2003 um 79.000 Stellen auf rund 
328.000 Personen insgesamt ange-
stiegen. Vergleicht man diese Zahlen 
mit den genannten Beschäftigungs-
veränderungen im Inland, so ist der 
Schluss naheliegend, dass der Be-
schäftigungsaufbau im Ausland - 
unter anderem infolge von Aus- oder 
Verlagerung - wesentlich stärker 
ausgefallen ist, als jener in Öster-
reich. Dies widerspricht der Haupt-
aussage der MC-Untersuchung dia-
metral. 

Auch Exportboom der letzten Jah-
re kann Beschäftigung nicht stabi-
lisieren 
Aus der MC-Untersuchung geht her-
vor, dass nur in 43% der im Export 
tätigen Unternehmen es zu einem 
Beschäftigungsplus gekommen ist, 

während 52% der Unternehmen an-
gegeben haben, dass die Beschäfti-
gung unverändert blieb oder gesun-
ken ist. Aus unserer Sicht ist dieses 
Ergebnis ein Grund zur Sorge. Es 
zeigt, dass offenbar in einem nicht 
unbeträchtlichen Teil der Exportwirt-
schaft selbst der beispiellose Export-
boom der letzten Jahre die inländi-
sche Beschäftigung in den Unter-
nehmen nicht zu stabilisieren ver-
mag. Dies ist ein weiterer Hinweis 
dafür, dass die inländische Wert-
schöpfungs- und damit Beschäfti-
gungsintensität der Exportwirtschaft 
im Abnehmen begriffen ist. 

Aussage „Österreich profitiert von 
Globalisierung“ ist undifferenziert 
Die AK kann die vom MC gezogene 
Schlussfolgerung, wonach Österreich 
von der Globalisierung profitiere, in 
dieser Pauschalität nicht teilen. Klar 
ist, dass die Globalisierung in Öster-
reich Gewinner und Verlierer produ-
ziert. Das zeigt ein Blick auf die Ein-
kommensverteilung. Der Anteil der 
Gewinneinkünfte am Volkseinkom-
men,  die Gewinnquote, stieg seit 
1978 von 27% auf über 41% im Jahr 
2003. Dem gegenüber sind die 
Lohneinkommen massiv gesunken. 
Die bereinigte Lohnquote ist gemes-

sen an ihrem Anteil am Volksein-
kommen seit 1981 um 12,5%-Punkte 
und seit 1995 um 5,5%-Punkte auf 
58,5% des BIP im Jahr 2003 gesun-
ken. Die realen Pro-Kopf-Löhne sind 
in den letzten 10 Jahren praktisch 
nicht mehr gestiegen. Auch die Ver-
teilung der Einkommen zwischen den 
ArbeitnehmerInnen ist ungleicher 
geworden. Während die Pro-Kopf-
Löhne des untersten Fünftel der Ar-
beitnehmerInnen zwischen 1995 und 
2000 um 5,1% schrumpften, nahmen 
die Einkommen der obersten 5% um 
17,6% zu. 
 
Die Überbetonung der Exporte einer-
seits und die großzügige Behauptung 
Österreich würde von der Globalisie-
rung profitieren, verstellen den Blick 
auf die sehr unterschiedliche Betrof-
fenheit der verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen. ♦ 
 
Anmerkungen: 
1 Auswirkungen der Globalisierung 
auf Österreichs Unternehmen und 
deren Beschäftigung, Management 
Club, März 2006, 
www.managementclub.at  
 

+++ AKTUELLER PUBLIKATIONSHINWEIS +++ 
 
Die Maastricht-Kriterien und das Trilemma der neuen EU-Mitglieder. Autor: Josef Fal-
kinger Jun., Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr 98, AK Wien Februar 2006 
Am 1. Mai 2004 sind 10 neue Staaten der Europäischen Union beigetreten, darunter Polen, Ungarn, Tschechien 
und die Slowakei. Die neuen Mitglieder haben sich mit dem Beitritt zur EU verpflichtet, gleichzeitig auch den 
Beitritt zum Euro zu verfolgen. Im Mittelpunkt der vorliegenden Publikation steht die Frage, ob die neuen Mit-
glieder in Konflikt mit den Mitgliedskriterien der Währungsunion geraten. Die Untersuchung beschränkt sich auf 
die Größeren der neuen Mitglieder Polen, Ungarn, Slowakei und Tschechien. Besonderes Augenmerk gilt dabei 
dem Effekt des wirtschaftlichen Aufholprozesses der neuen Mitglieder auf die Löhne, die Preise und den Wech-
selkurs. In der Tat besteht in den neuen Mitgliedern Polen, Ungarn, der Slowakei und Tschechien die Gefahr 
eines Trilemmas, indem sie aus der Dynamik des Aufholprozesses heraus gezwungen sein könnten, gegen 
zumindest ein Kriterium der europäischen Währungsunion zu verstoßen. 
 
Download unter: http://wien.arbeiterkammer.at/www-403-IP-26657.html
Bestellungen an: irene.ziegler@akwien.at
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 +++ AKTUELLE AK VERANSTALTUNGEN +++ 
 
AK SYMPOSIUM: "ARBEITNEHMERVERTRETUNG IN REGIONALEN INTEGRATIONS-
PROZESSEN - EIN VERGLEICH EU - LATEINAMERIKA", 8.MAI 2006 
Aus Anlass des von 12.-13.5. in Wien stattfindenden EU-Lateinamerika-Gipfels lädt die AK Wien in Ko-
operation mit dem ÖGB, der GPA und dem österreichischen Lateinamerikainstitut (LAI) zu einem Sym-
posium ein. Thema sind die Probleme und Herausforderungen, welche regionale Integrationsprozesse in 
Europa und Lateinamerika für Arbeitnehmervertretungen mit sich bringen. Welche Möglichkeiten haben 
Gewerkschaften, damit produktiv umzugehen? 
 
Eröffnung: Wolfgang Katzian (GPA) 
Vorträge von: Joachim Becker (WU Wien), Andres Musacchio (Universität Buenos Aires)  
Podiumsdiskussion mit: Jürgen Eckl (DGB, Berlin), Raul Requena (UNI, Genf), Andres Musacchio (UBA, Bue-
nos Aires), Walter Sauer (ÖGB, Wien); Moderation: Werner Raza (AK Wien) 
 
Zeit: Montag, 8.Mai 2006, 09.30-12.30 Uhr 
Ort: Seminarzentrum Strudlhof, Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 
Anmeldung wird erbeten an: vera.ableidinger@akwien.at; Tel: 01/50165-2278 
Programm-Download: http://wien.arbeiterkammer.at/pictures/d39/Symposium_EU_Lateinamerika.pdf
 
 
 
„HERAUSFORDERUNGEN FÜR EINE PARTIZIPATIVE DEMOKRATIE IN EINEM ERWEI-
TERTEN EUROPA“,  
Internationale Konferenz aus Anlass der österreichischen Ratspräsidentschaft veranstaltet vom Beirat 
für Wirtschafts- und Sozialfragen und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. Eröffnung 
mit Herbert Tumpel (AK Wien), Rudolf Schwarzböck (LWK Österreich), Anne-Marie Sigmund (EWSA); 
Vorträge und Diskussion mit Prof. Frans van Waarden (Utrecht University), Prof. Karl Aiginger (WIFO), 
Prof. Franz Traxler (Universität Wien), Staatssekretär Alfred Finz (BMF) u.a. 
 
Zeit: Montag, 15.5. bis Dienstag, 16.5. 2006 
Ort: AK Wien, Adolf Czettel-Bildungszentrum, 1040 Wien, Theresianumgasse 16-18 
Anmeldung erbeten an: Wien2006@esc.eu.int; Fax: 0032-2-5469766-9822 
Programm-Download: http://www.esc.eu.int/documents/programme_Vienne_15_05_06_en.pdf
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